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Dringender Appell an alle Hundehalter:innen: Bitte entsorgen Sie den Hundekot! 

 
 
Liebe Hundebesitzer:innen in unserer Gemeinde, 
 
wir möchten euch mit diesem Artikel eindringlich daran erinnern, wie wichtig die ordnungsgemäße 
Entsorgung von Hundekot ist. Es geht dabei nicht nur um Sauberkeit, sondern um die Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie den Schutz unserer Umwelt. 
 
 
Warum ist die Entsorgung so wichtig? 
 Hundekot kann Viren und Würmer enthalten, die auf andere Tiere 

oder Menschen übertragen werden können. 
 

 Landet der Kot auf Wiesen, kann er ins Tierfutter gelangen. Kühe 
können dadurch schwer erkranken oder sogar verenden! 

 

 Über Schuhsohlen kann Hundekot in Wohnungen getragen werden 
und dort Krankheiten verbreiten. 

 
 
Was kannst du tun? 
 Nutze die bereitgestellten Kotbeutel-Spender. Auf unserem 

Rundweg stehen 4 davon zur Verfügung. 
 

 Entsorge die gefüllten Beutel im Restmüll oder in öffentlichen 
Mülleimern - nicht in der Biotonne oder auf dem Kompost! 

 

 Lass weder den Kot noch gefüllte Beutel einfach liegen. Dies 
gefährdet Weidetiere und verschmutzt unsere Umgebung. 

 
 
Die Entfernung von Hundeexkrementen im öffentlichen Raum ist nicht nur eine moralische 
Verpflichtung, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben! § 9 Abs. 4 Oö Hundehaltegesetz lautet wie 
folgt: Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des Hundes, die dieser an öffentlichen Orten 
im Ortsgebiet hinterlassen hat, unverzüglich beseitigen und entsorgen. Wer gegen dieses Gebot 
verstößt, ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 200 Euro bis 7.000 Euro zu 
bestrafen. 
 
Wir appellieren an dein Verantwortungsbewusstsein und danken dir für dein Verständnis und deine 
Mithilfe. Gemeinsam können wir unsere Gemeinde sauber und sicher für alle Gemeindebürger:innen 
halten. 



Öffnungszeiten des Gemeindeamtes  
 

Auch wir gönnen uns mal einen Urlaub  ਐ਑਒ਓ.  
Wir bitten um Verständnis, dass das Gemeindeamt 
von 14.04. bis 17.04.2025 nachmittags nicht besetzt 
ist!  
 

Auch in den Sommermonaten kann es sein, dass 
das Gemeindeamt nachmittags nicht immer besetzt 
ist! 
 

Am Karfreitag, 18.04.2025 ist das Gemeindeamt 
geschlossen. 
 

Danke für euer Verständnis! 
 
 
 

SILC - Einkommen und 
Lebensbedingungen  
 
Welche Haushalte dürfen teilnehmen? 
Statistik Austria wählt die SILC-Haushalte zufällig 
aus dem zentralen Melderegister (ZMR) aus. Jedes 
Jahr lädt Statistik Austria rund 9 000 Haushalte ein, 
bei dieser wichtigen Studie mitzumachen. Diese 
Haushalte bekommen dann per Post einen 
Einladungsbrief mit allen wichtigen Informationen 
zugeschickt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.statistik.at/silcinfo 
 
 
 

 
 
Sommerbetreuung 
Kindergarten- und Volksschulkinder 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die 
Stadtgemeinde Vöcklabruck in Kooperation mit 
dem Verein Aktion Tagesmütter Oberösterreich, im 
Zeitraum vom 04. August bis 29. August 2025 
eine Ferienbetreuung anbieten wird. 
Dieses Angebot steht jenen Kindern zur Verfügung, 
deren Eltern aus beruflichen Gründen oder 
aufgrund von Aus- und Weiterbildungsmaßnahme, 
im genannten Zeitraum, keine 
Betreuungsmöglichkeit haben. 
 
Als Nachbargemeinde haben wir die Möglichkeit, 
freie Betreuungsplätze für unsere Kinder in 
Anspruch zu nehmen. 
 
Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei Ihrer 
Schuldirektion, der Kindergartenleitung, im 
Bürgerservice oder bei Frau Ukaj Genta 
(Abteilung Gesellschaft Kinderbildung und -
betreuung, Schulen) am Stadtamt in Vöcklabruck. 
 
Die verbindliche Anmeldung inklusive aller 
erforderlichen Unterlagen, schicken Sie bitte bis 04. 
April 2025 an folgende E-Mail-Adresse: 
sommerbetreuung@aktiontagesmuetter.at 
 
Folgende Unterlagen werden zur Anmeldung 
benötigt: 
 
1. Vollständig ausgefülltes Anmeldeformular, 

sowie Bedarfserhebung 
 

2. Dienstgeberbestätigung oder Bestätigung der 
Aus- und Weiterbildungseinrichtung 
 

3. Meldezettel des Kindes 
 

4. Gehalts- und Lohnnachweise aller im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Erwachsenen 
 

5. Familienbeihilfebescheid 
 

6. Privathaushaltsbestätigung (erhalten Sie von 
der Gemeinde) 
 

7. Aktiv Pass Nachweis (wenn vorhanden)  

 
 
 
 
 

Unvollständige Anmeldungen können nicht 
bearbeitet werden! 
 

 
Mindestbetreuungsdauer beträgt 4 Wochen. Die 
Betreuungskosten für Ihr Kind sind abhängig von 
der Anzahl an gebuchten Betreuungsstunden, sowie 
Ihrem Brutto-Familieneinkommen. Der 
Mindestbeitrag pro Monat, laut 
Elternbeitragsrechner des Landes Oberösterreich, 
beträgt € 78,99, der Höchstbeitrag € 601,24.  
 
Den Elternbeitragsrechner des Landes 
Oberösterreich finden Sie auf unsere Homepage: 
www.aktiontagesmuetter.at -> Finanzen & 
Förderungen -> Elternbeitragsrechner Land OÖ 
Gebuchte sowie anfallende Mehrstunden werden 
verrechnet.  
 
Nach verbindlicher Anmeldung ist eine 
Stundenreduktion nicht mehr möglich! 
 
Zusätzliche Kosten: 
Materialkostenbeitrag: Einmalig € 10/Kind. Ist am 
ersten Betreuungstag in bar an die Betreuer/innen 
zu bezahlen. 
 
Verpflegung: € 5 pro Kind/Tag (Bei Krankheit 
Ihres Kindes muss die Abmeldung vom Essen bis 
spätestens 8:00 Uhr erfolgen und kann erst für den 
Folgetag berücksichtigt werden. Die Abrechnung 
erfolgt am Ende der Betreuung mit den 
Elternbeiträgen) 
 
Mitgliedsbeitrag: € 25 pro Familie/Kalenderjahr. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Ukaj Genta (Stadtamt 
Vöcklabruck) telefonisch unter +43 7672 760-212 
zur Verfügung oder der Verein Aktion Tagesmütter 
OÖ ist erreichbar unter +43 732/60 28 34 -80. 
 
 
 



 
 



 


